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§. 128. 

(1) Gesetzliche Fristen, mit Ausnahme derjenigen, deren Verlängerung das Gesetz ausdrücklich 
untersagt (Nothfristen), sowie die richterlichen Fristen, hinsichtlich welcher in diesem Gesetze nichts 
anderes bestimmt ist, können vom Gerichte verlängert werden. Eine Verlängerung von Fristen durch 
Übereinkommen der Parteien ist unzulässig. 

(2) Das Gericht kann eine solche Verlängerung auf Antrag bewilligen, wenn die Partei, welcher die 
Frist zugute kommt, aus unabwendbaren oder doch sehr erheblichen Gründen an der rechtzeitigen 
Vornahme der befristeten Processhandlung gehindert ist und insbesondere ohne die Fristverlängerung 
einen nicht wieder gutzumachenden Schaden erleiden würde. 

(3) Der Antrag muss vor Ablauf der zu verlängernden Frist bei Gericht angebracht werden. Über den 
Antrag kann ohne vorhergehende mündliche Verhandlung entschieden werden; vor Bewilligung der 
wiederholten Verlängerung einer Frist ist jedoch, wenn der Antrag nicht von beiden Parteien 
einverständlich gestellt wird, der Gegner einzuvernehmen. 

(4) Die zur Rechtfertigung des Antrages angeführten Umstände sind dem Gerichte auf Verlangen 
glaubhaft zu machen. Mangels hinreichender Begründung ist der Antrag zu verwerfen. 

(5) Bei Verlängerung der Frist ist stets zugleich der Tag zu bestimmen, an welchem die verlängerte 
Frist endet. 


